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S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G  R E I N I G U N G S K R A F T  
 
Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von 10 Wochenstunden (alternativ könnte der Dienstpos-
ten auf 2 Reinigungskräfte aufgeteilt werden, genaues Beschäftigungsausmaß nach Verein-
barung) 
 

Entlohnung GD 25, € 1.869,40 brutto bei 100 % Beschäftigung (bei 10 Std. brutto € 467,35) 
 

Dienstbeginn:  ehestmöglich 
Dienstort:  Gemeindeamt, Kindergarten und öffentliches WC 
 

Die schriftlichen Bewerbungen einschließlich aller erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf, Ur-
kunden, Zeugnisse etc.) sind bis spätestens 31.05.2022 an das Gemeindeamt Weißenkirchen 
im Attergau zu richten.  
Nähere Informationen erhalten Sie am Gemeindeamt Weißenkirchen im Attergau unter  
+43 7684 6355. 
 
Ausbau Glasfasernetz - Informationsveranstaltung  
 

Termin:  02. Juni 2022 im Veranstaltungszentrum Weißenkirchen im Attergau 
Beginn:  19:30 Uhr 
Veranstalter:  Firma Nöhmer, Gemeinde und Ortsbauernschaft Weißenkirchen im Attergau 
 

Informiert wird unter anderem über den zeitlichen Ablauf der Bautätigkeiten, mögliche Förderungen, An-
schlusskosten und -gebühren und über die Gestattungsverträge mit den Grundeigentümern. Außerdem wird 
der Ausbauplan vorgestellt. 
 
Bauvorhaben 
 

Bei geplanten Neu-, Zu- oder Umbauten von Gebäuden weisen wir darauf hin, dass die Unterlagen zur Vor-
prüfung rechtzeitig beim Gemeindeamt eingereicht werden müssen. Bei den monatlichen Terminen mit dem 
zuständigen Bausachverständigen werden die Bauvorhaben bearbeitet. Wir ersuchen um Terminvereinba-
rungen mit Frau Laßl unter +43 7684 6355. 
 
Hausnummerntafel bestellen 
 

Gemäß § 10 Oö. Straßengesetz 1991 sind Gebäude mit Hausnummern zu versehen. Wer eine Tafel im Zuge 
einer Sammelbestellung von der Gemeinde möchte, bitte am Gemeindeamt, Tel: +43 7684 6355 melden. 
Die Kosten pro Tafel werden ca. 35,00 bis 40,00 Euro betragen. Eine Hausnummer kann auch individuell in 
anderer Form, aber von der Verkehrsfläche aus gut sicht- und lesbar, am Haus angebracht werden.



Grün- und Strauchschnitt-Entsorgung 
 

Im Zuge der bezirkseinheitlichen Entsorgung von Grün- und Strauchschnitt können alle Gemeinden, die sich 
daran beteiligen, die anfallenden Gartenabfälle im ASZ entsorgen. 
Da sich die Gemeinde Weißenkirchen aus Kostengründen (Erhöhung um das 4-5fache) daran nicht beteiligt, 
können Gemeindebürger aus Weißenkirchen diese Möglichkeit NICHT nutzen. 
 

Grünschnitt kann am Komposthaufen hinter dem Sportplatz in Weißenkirchen i. A. entsorgt werden. 
Für den Strauchschnitt ist der Sammelplatz Ziegelstadl bei der Bauhofhütte vorgesehen. Bitte den Platz sau-
ber halten. KEIN LAUB UND RASENSCHNITT! Keine Blumentöpfe oder Zellophanpapier! 
 
Entsorgung 
 

Papiertonne, Gelber Sack und Mülltonne sind am Vorabend oder spätestens bis 06:00 Uhr am Tag der Ab-
holung bereit zu stellen! Es gibt immer wieder Anrufe, dass die Tonnen nicht entleert bzw. die Gelbe Säcke 
nicht abgeholt wurden. Nach Rücksprache mit dem Entsorger erfolgte jedoch keine rechtzeitige Bereitstel-
lung. Mit der Erinnerungsfunktion der kostenlosen „Abfall OÖ-App“ könnte das vermieden werden. 
 
Von der Handy-Signatur zur ID-Austria ab Mitte 2022 
 

ID-Austria ist eine Weiterentwicklung der Handy-Signatur und kann im behördlichen Umfeld und darüber 
hinaus vielfältig genutzt werden. Die Umstellung funktioniert online. 
Alle aktiven und bis zur ID-Austria-Einführung frei geschalteten Handy-Signaturen werden gemäß einem be-
hördlich definierten Prozess in eine ID-Austria übernommen. 
Mit der ID (Identifikation)-Austria, Ihrem digitalen Ausweis reicht ein einziger Login aus, um zahlreiche be-
hördliche Online-Services und Anwendungen diverser Behörden und auch der Wirtschaft nutzen zu können.  
Neue Services werden laufend angebunden. Digitale Amtswege können Sie direkt mit der App „Digitales 
Amt“ oder über die Website www.oesterreich.gv.at durchführen und das rund um die Uhr. 
 

 Um auf eine ID-Austria mit Basisfunktionen umzusteigen (gleiche Funktionalität und Umfang der ge-
wohnten Handy-Signatur) muss keine Registrierungsbehörde aufgesucht werden. Es bedarf nur we-
niger Klicks, wenn Sie das nächste Mal Ihre Handysignatur nutzen. 

 Um auf eine ID-Austria mit vollem Funktionsumfang umzusteigen, muss mit Inkrafttreten der ID-Aus-
tria ein behördlicher Registrierungsprozess vollzogen werden. 

 

Die Handy-Signatur App kann auch weiterhin bis zum Zertifikatsablauf genutzt werden. Danach ist eine Akti-
vierung einer ID-Austria notwendig, um die Services weiter nutzen zu können. Nach der Umstellung werden 
keine Handy-Signaturen mehr ausgestellt bzw. registriert. 
 
Schulveranstaltungshilfe des Landes Oberösterreich 
 

Eltern von Schülerinnen und Schülern die eine oberösterreichische Pflichtschule besuchen erhalten eine fi-
nanzielle Unterstützung, wenn mindestens ein Kind im Laufe des Schuljahres an einer 4-tätigen Schulveran-
staltung teilgenommen hat oder mehrere Kinder an mehrtätigen Schulveranstaltungen mit mindestens einer 
Nächtigung außerhalb des Schulstandortes teilgenommen haben. 
 

Die Höhe des Zuschusses für 2-tägige Schulveranstaltungen beträgt 50 Euro, für 3-tägige 75 Euro, für 4-tägige 
100 Euro und für 5-tägige und längere Schulveranstaltungen 125 Euro. 
Einreichfrist: Bis spätestens 3 Monate nach Ende des laufenden Schuljahres (31. Oktober) 
 

Außerdem gibt es zusätzlich (bei Vorlage des o. a. bestätigten Formulars) von der Gemeinde Weißenkirchen 
im Attergau eine Förderung, wenn mehr als ein Kind an einer mehrtägigen Schulveranstaltung teilnimmt. 
 
Wasserversorgung Blackout 
 

Im Zuge einer Übung mit unseren beiden Feuerwehren wurde die Wasserversorgung mittels Notstromag-
gregats getestet. Dabei wurde festgestellt, dass mit den vorhandenen Geräten der Betrieb der Pumpen zur 
Wasserversorgung und der Kanalpumpwerke gewährleistet ist. Für längere Zeit ist ein Pumpbetrieb natürlich 
nur bei sparsamer Nutzung möglich. 


